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 Individuelle Berufs(bildungs)orientierung   
gem. § 13b SchUG 

gem. § 175 Abs.5 Z 1 ASVG 

 

Betrieb/Schule: ………………………………………………………………………… 

Adresse: ………………………………………………………………………… 

Telefon: ………………………………………………………………………… 

E-Mail: ………………………………………………………………………… 

Kontaktperson: ………………………………………………………………………… 
 
 

Bestätigung des Betriebes/der Schule 
 
 
Wir erklären uns bereit, den/die Schüler/in ………………………………………………………………………  

im Rahmen der individuellen Berufsorientierung am ……………….. in der Zeit  

von ………. bis ………… Uhr in unserem Betrieb/in unserer Schule aufzunehmen, um ihm/ihr 

einen Einblick in den Beruf/das Berufsfeld ………………………………………….. zu ermöglichen. 

 

Für den oben genannten Zeitraum wird die Aufsichtspflicht von  

………………………………………………………………… übernommen. 

 

 ………………………………………….…. ……………………….……………………. 
 Ort, Datum Unterschrift und Firmenstempel 

 
 
 
  ……………………….……………………. 
  Unterschrift Erziehungsberechtige/r 
 

 
 

Informationen zur individuellen Berufs(bildungs)orientierung finden Sie auf der Rückseite.  
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 Individuelle Berufs(bildungs)orientierung   

gem. § 13b SchUG 
gem. § 175 Abs.5 Z 1 ASVG 

 
Sofern die Durchführung der individuellen Berufsorientierung in einem Betrieb erfolgt, wird 
kein Arbeitsverhältnis begründet.  
 
Eine Eingliederung des Schülers/der Schülerin in den Arbeitsprozess ist unzulässig, das heißt: 
Beschäftigung: ja, Ersatz der Arbeitsleistung eines Arbeitnehmers: nein.  
 
Der Schüler/die Schülerin unterliegt keiner Arbeitspflicht, keiner bindenden Arbeitszeit und 
nicht dem arbeitsrechtlichen Weisungsrecht des Betriebsinhabers/der Betriebsinhaberin.  
 
Der Schüler/die Schülerin hat keinen Anspruch auf Entgelt.  
 
Die Bestimmungen des Arbeitnehmerschutzes und arbeitshygienische Vorschriften sind zu 
berücksichtigen.  
 
Auf die Körperkraft des Schülers/der Schülerin ist Rücksicht zu nehmen.  
 
Der Schüler/die Schülerin ist nach dem ASVG bei der AUVA unfallversichert. Er/Sie muss 
nicht bei der Sozialversicherung angemeldet werden.  
 
Durch den Schüler/die Schülerin verursachte Schäden unterliegen dem allgemeinen 
Schadenersatzrecht. Die Haftung ist im Einzelfall zu prüfen. SchülerInnen können im Rahmen 
der individuellen Berufs(bildungs)orientierung im Rahmen der Privatautonomie eine 
Haftpflichtversicherung abschließen.  


